
Bayerischer Landtag 
6. Legislaturperiode 

Beilage 1016 
(Vergl. Beilagen 1011, 1012, 1015) 

Beschluß 

Der 
Bayerische Landtag 

an die 
Bayerische Staatsregierung 

Der Bayeri'Sche Landt<!!g hat in seiner 43. Sitzung am 
29. April 1968 idiie von ,der Bayerischen Staatsregierung 
gemäß Art. 74 Albs. 3 BV vorigelegten Volksbegehren, und 
ZJWar 

a) Volksbegehren der SPD/FDP auf Änderung des 
Art. 135 der Verfassung des Freistaates Bayern 
mit dem Kennwort „Christfü;he Gemeinschafts­
schule" (Beilage 756) 

b) Volksbegehren der CSU auf Änderung des 
Art. 135 der Verfassung des Freistaates Bayern 
mit dem Kennwort „CSU-Christliche Vollcs­
schule" (Bei:lage 756) 

abgelehnt. 

In seiner 44. Sitzung am 30. Apri.tl 1968 hat der Baye­
rische Landtag gemäß Art. 74 Abs. 4 BV folgendes Gesetz 
zu Art. 135 der Bayerischen Verfassung mit der erforder­
lichen Zweidrittelmehrheit beschlossen: 

Gesetz 
zur Änderung des Art. 135 der Verfassung des 

Freistaates Bayern 

Art. 1 

Art. 135 der Verfassui:1g rdes Freistaates Bayern 
vorn 2. Dezernber 1946 ·erhält .fol.gende Fas·sun~: 

„Art. 135 

Die öffentlichen Volksschulen sirud gemeinsame 
Schulen füraUe volksschulpflichtigen Kind.er. In ihnen 
we1.1den die Schüler nach .den Grundsätzen der christ-
1ichen Bekenntnisse 'Ullterrichtet und erzoigen. Das 
Nähere 'bestimmt 1das Vo1lksrschulgesetz." 

Art. 2 

Das Gesetz tritt am 1. August 1968 in Kraft. 

M ü n c h e n, den 30. Apnl 1968 

Der Präsident: 

I. V. 
·gez. Dr. Hoegner 

Beilage 1017 
(Vergl. Beifagen 1010, 1013) 

Beschluß 

Der 
Bayerische Landtag 

an die 
Bayerische Staatsregierung 

und an den 
Bayerischen Senat 

Der Landtag hat über den 

1 

Entwurf eines Gesetzes über die Erstattung der 
Wahlkampfkosten für Landtagswahlen (Beilage 915) 

in s1einer heutigen öffentlichen Sitzung beraten und he­
'Schlossen: 

Gesetz 
über die Erstattung von Wahlkampfkosten 

für Landtagswahlen 

Art. 1 

Umfang der Erstattung 

(1) Den politischen Parteien wird ein Zuschuß zu 
den notwendi,gen Kosten 1eines .angemessenen Wahl­
kampfes .für die Landtags.wahlen gewährt, wenn sie 
sich mit eigenen Wahlvorschlägen beteiligen und 
nach dem endgültigen Wahlergebnis im Lande .jns-
1gesamt mindestens 2,5 vom Hundert .der abgegebe­
nen gültigen Stimmen oder mindestens 10 vom Hun­
dert der abgegeibenen gültigen Stimmen in einem 
Wahlkreis erhalten haben. 

(2) Der Zuschuß nach Arbs. 1 wfod mit einem 
Betra,g von 1.50 Deutsche Mark je Wahlberechtig­
ten ,der vora:usgegangenen Landtaigswa1hlen pauscha­
liert (Wahlkampfkostenpauschale). Die Wahlkampf­
kostenpauschale wil.1d ailllf di!e nach Abs. 1 beZ'ugs­
berechtigten Parteien nach dem Verhältn:i.s der 
erzielten Stimmen arttfgeteilt (Erstattungsheträge). 

Art. 2 

Ersta ttungsverf C!!hren 

(1) Die Parteien können die Erstattung der ihnen 
entstandenen Wahlkampfkoste~ (Art. 1) n:ur inner­
ha~b von drei Monaten nach dem Zusarnmentrtltt 
des Landtags beim Präs~denten des Landtags schrift­
lich beantragen. Der Präsident des Landtags kann 
&e Frist bis zu zwei ·Monaten verlängern, wenn 
besondere Gründe gLaubha.ft gemacht we1.1den. 

(2) Der Ers•tatblmgsbetra.g wird vom Präsidenten 
des Landtags festgesetzt. Abschlagszahl'1ll1!gen 
nach Art. 3 sind anzurechnen und, soweit sie den 
zustehenden Erstattungsbetrag übersteigen,· z·urüci<­
zuzahlen. 

(3) Der Erstatrnngsibetrag rdarf erst aiusge,zahlt 
we11den, wenn dem Prä1si•denten des Landta1gs die 
schriftliche Erklärung vorgelegt wanden riist, daß für 
Wahlkampfkosten, die nach Art. 1 Abs. 1 erstat­
tungsfähig smd, Beträge mindestens in Höhe des 
Eris;tattungsbetrages ,aufg,ewendet wurden. Die Erklä-




